
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Merkblatt über den Pauschalvertrag 16 b  EKD / GEMA / Kirchenkonzerte  
 

(Musikwerke ernsten Charakters (meist klassische Kirchenmusik) und 

neues geistliches Liedgut mit verkündigungsgemäßem Charakter, (z. B. Gospelkonzerte) 

 

Voraussetzung der pauschalen Abgeltung ist Folgendes:  

 

Alle Programme von Kirchenkonzerten, die die Kirchengemeinden, Kirchenkreise oder andere kirchliche Einrich-

tungen veranstaltet haben, müssen möglichst umgehend nach Durchführung der Konzerte an die zuständige 

landeskirchliche Dienststelle (siehe oben) in zweifacher Ausfertigung geschickt werden. 

 

Dabei sind folgende Einsendefristen zu beachten: Programme, die das 

 

   I. Quartal   betreffen (Jan., Febr., März) Einsendung   spätestens   bis zum 10. April 

  II. Quartal   betreffen (April, Mai, Juni) Einsendung   spätestens   bis zum 10. Juli 

 III. Quartal   betreffen (Juli, Aug., Sept.) Einsendung   spätestens   bis zum 10. Oktober 

 IV. Quartal   betreffen (Okt., Nov., Dez.) Einsendung   spätestens   bis zum   10. Januar 

 

Verspätete Meldungen können nicht berücksichtigt werden. 

 

Folgende Angaben müssen auf beiden Programmexemplaren (ggf. handschriftlich) vermerkt sein: 

 

� Ort   der Veranstaltung (Name der Kirche und die dazugehörige Stadt / Postleitzahl) 

� Datum der Veranstaltung (mit Jahreszahl) 

� Name des Veranstalters (z. B.Kirchengemeinde, dann bitte auf jedes Programm einen 
 Gemeindestempel mit Anschrift und Tel.- Nr. wegen eventueller Rückfragen) 

� Tatsächlich aufgeführte Musikwerke (auch Zugaben) 

� Komponist / Bearbeiter / Verlagsangaben / ggf. Herausgeber 

� Besucherzahl (ca.) / ggf. Eintrittsgeld 
 

Ein gesondertes Anschreiben wird nicht benötigt, da nur die Programme an die GEMA weitergeleitet werden; 

deshalb ist es dringend erforderlich, dass diese vollständige Angaben enthalten. 

 

Nähere Hinweise gibt das Merkblatt über die Pauschalverträge zwischen EKD und GEMA  

vom 20. November 1997 (Amtsblatt/EKD 1998, Heft 1, Seite 7 – 11). 

 

� Ausführliche Informationen zum Urheberrecht finden Sie auch im Internet  

unter folgender Adresse:  http://www.ekd.de/urheberrecht/ 

 

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte – möglichst vor dem Konzert- an die zuständige Dienststelle (sie-

he oben) 

Stand: November 2007 

Kirchenamt der EKD 

Referat Urheberrecht  

Herrenhäuser Str. 12 

30419 Hannover 

 

Programme bitte schicken an: 

 

das für Sie zuständige Werk bzw. Ihren Verband ! 


